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Anpassungen des Anhangs zur Verordnung über die Meldestelle für lebenswichtige Humanarznei­

mittel und des Anhangs zur Verordnung über die Pflichtlagerhaltung von Arzneimitteln sowie der 

Verordnung des WBF über die Pflichtlagerhaltung von Arzneimitteln; Vernehmlassung 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 5. Mai 2023 hat der Vorsteher des Eidgenössischen Departements für Wirtschaft, 

Bildung und Forschung (WBF) den Kantonsregierungen die Unterlagen zu den Anpassungen des An­

hangs zur Verordnung über die Meldestelle für lebenswichtige Humanarzneimittel und des Anhangs 

zur Verordnung über die Pflichtlagerhaltung von Arzneimitteln sowie der Verordnung des WBF über 

die Pflichtlagerhaltung von Arzneimitteln zur Stellungnahme bis 12. Juli 2023 unterbreitet. 

Der Regierungsrat begrüsst die vorgeschlagenen Anpassungen an die aktuellen Verhältnisse. Diese 

tragen dazu bei, Lieferengpässe von Arzneimitteln zu reduzieren und die Versorgungssicherheit in 

der Schweiz zu verbessern. 

Die vorgeschlagenen Massnahmen sind notwendig, um die kontinuierliche Versorgung der Bevölke­

rung mit lebenswichtigen Arzneimitteln sicherzustellen . Die Erweiterung der Melde- und Lagerpflicht 

bedeutet fü r die pharmazeutische Industrie zusätzlichen Aufwand. Der Regierungsrat ist jedoch der 

Meinung, dass dieser Mehraufwand im Vergleich zum Nutzen für die Bevölkerung gerechtfertigt ist. 



Der Regierungsrat ist mit den Anpassungen einverstanden und verzichtet auf eine einlässliche Stel­

lungnahme. 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren, wir bedanken uns für die Möglich­

keit zur Stellungnahme und grüssen Sie freundlich . 

Altdorf, 7. Juli 2023 

Im Namen des Regierungsrats 

Der Landammann -"""'.,,-,,......, leidirektor 
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